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Stellungnahme zur Aufstellung des B-Planes Nr. 4 der Gemeinde Manhagen für das Ge-

biet in Manhagen, nördlich von Manhagen, südlich von Kabelhorst, östlich der Auto-

bahn und westlich der Verbindungsstraße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dem Wasser- und Bodenverband Oldenburg sind am 10.02.2023 (Maileingang WBV) die o.g. 
Unterlagen zur Stellungnahme übersandt worden. Antragsteller ist die Gemeinde Manhagen, 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Kröger. Die Gemeinde Manhagen verfolgt das Ziel, die 
Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Photovoltaikanlagen zu fördern. Für den Geltungs-
bereich des B-Planes Nr. 4 soll die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ermöglicht 
werden. 
 
Im Planungsbereich verlaufen mehrere Verbandsgewässer des WBV Oldenburg, die Gewäs-
ser Nr. 67, Nr. 1.67.24.2.4.2, Nr. 1.24 und das Gewässer Nr. 1.24.22. Der Verband nimmt zum 
Vorhaben wie folgt Stellung: 
 

 Die Verbandsgewässer dürfen nicht überbaut werden. 
 

 Ebenso sind die Gewässerunterhaltungsstreifen von 6m beidseitig der Gewässer von 
sämtlichen Anlagen, Einbauten und Bewuchs freizuhalten. Diesbezüglich sollten die 
genauen Verläufe der Verbandsleitungen vom Vorhabenträger im Vorfelde ermittelt 
werden.  
 

 Die Unterhaltung und Anfahrbarkeit der Verbandsgewässer darf durch die geplanten 
Maßnahmen nicht eingeschränkt oder erschwert werden. Der Verband übernimmt kei-
ne Haftung für Schäden an Anlagenteilen, die evtl. aufgrund nicht ausreichenden Ab-
standes beschädigt werden. 
 

 Die Vorflut darf nicht beeinträchtigt werden. 
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 Für evtl. erforderliche Kabelquerungen oder Gewässerausbauten müssen im weiteren 
Verfahren Genehmigungen bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein  
beantragt werden. Eine detaillierte Stellungnahme zu diesem Genehmigungsverfahren 
erfolgt dann nochmals durch den Verband bei der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange. 
 

 Dem Verband dürfen durch das Bauvorhaben keine Kosten entstehen. Der Verband ist 
schadlos zu halten. 
 

 Im Teil A (Planzeichnung) sollte der Verlauf der Verbandsgewässer sowie der vorge-
schriebene beidseitige 6m Unterhaltungsstreifen eingezeichnet und farbig markiert 
werden. Ebenso sollte im Teil B (Text) unter Hinweise/Vermerke auf diese Einschrän-
kungen als weitere Punkt hingewiesen werden: Der satzungsmäßig festgelegte Gewäs-
serunterhaltungsstreifen von mind. 6,0m beidseitig des offenen und verrohrten Gewäs-
sers ist zwingend einzuhalten. Dieser Unterhaltungsstreifen ist von baulichen Anlagen, 
Einbauten, Bepflanzungen etc. freizuhalten. Ein Überbauen des Gewässers ist auszu-
schließen. 

 
 
Bei Berücksichtigung der o. a. Punkte bestehen seitens des Wasser- und Bodenverbandes 
Oldenburg zunächst keine Einwände gegen das Vorhaben. Der Verband ist im weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Ptok-Lorenzen 


